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1. Anlass und Erforderlichkeit 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten hat am 19.06.2023 den Beschluss zu fassen, den 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ für den Teilbereich der KITA Entde-
ckerland mit den Flurstücken 1505 und 2827 teilweise (Flur 2, Gemarkung Hönow) zu ändern.  

Auslöser für das Änderungsverfahren ist die geplante Erweiterung der Außenanlagen der bestehenden 
Kindertagesstätte Entdeckerland in der Rosenheimer Straße 1. Die Erweiterung betrifft eine Teilfläche 
des Flurstücks 2827, der sich südlich an das Grundstück der Kindertagesstätte anschließt und im Süden 
durch einen vorhandenen Fußweg begrenzt wird. Die Erweiterungsfläche beträgt ca. 580 qm und ist im 
rechtskräftigen Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Das als Fläche für Gemeinbe-
darf festgesetzte Grundstück der bestehenden Kindertagesstätte ist ebenso Bestandteil des Änderungs-
bereichs mit einer Gesamtfläche von 2.768 qm. Der Änderungsbereich grenzt im Norden und Westen 
an öffentliche Straßenverkehrsflächen an. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ liegt in der genehmigten Fassung 
vom 04.03.2005 mit Änderungen in mehreren Teilbereichen vor.  

Für die Änderung des Bebauungsplans soll das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB angewen-
det werden. Die notwendigen Voraussetzungen sind gegeben. Es handelt sich bei der Änderung um die 
geringfügige Anpassung eines rechtskräftigen Bebauungsplans, die als als Maßnahme der Innenent-
wicklung gewertet werden kann. Die festzusetzende Grundfläche des Änderungsbereiches liegt deutlich 
unter 20.000 m2, weshalb gemäß § 13a Abs. 1 BauGB die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
auch ohne Vorprüfung des Einzelfalls möglich ist. Im Geltungsbereich befinden sich keine Vorhaben, 
die gemäß Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einer UVP-Pflicht 
bedürfen und es erfolgt keine Beeinträchtigung von Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Gebieten sowie Euro-
päischen Vogelschutzgebieten (SPA-Gebiete) (gemäß Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen). Von 
einem Umweltbericht wird daher abgesehen. 

Der Öffentlichkeit sowie den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist von 4 
Wochen gegeben. 

 

 

2. Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich umfasst das Flurstück 1505 und einen Teil des Flurstücks 2827 der Flur 2 in der 
Gemarkung Hönow. Die Flurstücke befinden sich im Geltungsbereich des rechtkräftigen Bebauungs-
plans „Siedlungserweiterung Hönow“. Bei dem Flurstück 1505 handelt es sich um ein mit einer Kin-
dertagesstätte bebautes Grundstück. Der für die Erweiterung der Kindertagesstätte vorgesehene Teil des 
Flurstücks 2827 ist Teil eines bestehenden Grünzugs und wird durch einen Fußweg begrenzt. Auf dem 
Flurstücksteil ist Baum- und Strauchbestand vorhanden, der erhalten werden soll. 

Der Änderungsbereich wird im Nordosten durch die öffentliche Verkehrsfläche der Brandenburgischen 
Straße (Flurstück 2826), im Nordwesten durch die öffentliche Verkehrsfläche der Rosenheimer Straße 
(Flurstück 2000) und im Süden durch einen Fußweg innerhalb der Grünanlage begrenzt. 

Der Geltungsbereich des Ursprungsplans umfasst eine Größe von 83 ha. Der Änderungsbereich liegt im 
östlichen Bereich des Geltungsbereichs des Ursprungsplanes und umfasst eine Fläche von 2,8 ha. 

Die Grundstücke im Änderungsbereich befinden sich im Eigentum der Gemeinde.  
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Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs 
 

 
Abb. 2: Geltungsbereich 
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Abb. 3: Lage des Änderungsbereich innerhalb des BP "Siedlungserweiterung Hönow" 
 
 
	
3. Inhalt und Begründung der Änderung 
 
Der rechtswirksame Bebauungsplan „Siedlungserweiterung Hönow“ in Fassung der Genehmigung vom 
04.03.2005 setzt für den Geltungsbereich der Änderung Folgendes fest. Für das Flurstück 1505 wird 
Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Anlagen für öffentliche Verwaltung, soziale 
und kulturelle Zwecke mit einer GRZ von 0,6 und einer GFZ von 1,6 festgesetzt. Eine Baufeldnummer 
wird nicht festgesetzt; demnach werden keine baufeldbezogenen Festsetzungen getroffen. Es gelten die 
allgemeinen Textfestsetzungen TF 1.1, 1.2 und 1.3, die grünordnerischen sowie die gestalterischen Fest-
setzungen. Das Flurstück 2728, welches teilweise Bestandteil des Änderungsbereichs ist wird im rechts-
kräftigen Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche / Parkanlage ausgewiesen. Es gelten darüber hinaus 
die grünordnerischen Festsetzungen. 

Ziel der Änderung ist die Erweiterung des Geländes der Kindertagesstätte um die Teilfläche des Flur-
stücks 2728 zum Zwecke der Erweiterung der Außenanlagen. Der vorhandene Baumbestand soll wei-
testgehend erhalten werden. Bauliche Anlagen sind innerhalb der Erweiterungsfläche nicht geplant. 

Der gesamte Änderungsbereich wird als Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen. Der Nutzungszweck 
wird entsprechend der derzeitigen Nutzung, die auch dem Entwicklungszweck entspricht mit dem Plan-
symbol "sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen sowie "Kindertagesstätte" konkreti-
siert.  Die Festsetzungen der Baugrenzen, der Grundflächenzahl (GRZ) und der Geschossflächenzahl 
(GFZ) werden übernommen. Die Erweiterungsfläche befindet sich damit außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche.  

Als Textfestsetzung wird die Zulässigkeit von Nebenanlagen ohne weitere Festsetzung ergänzt, die für 
die Nutzung als Kindertagesstätte erforderlich sind und sich der Hauptnutzung unterordnen sowie mit 
ihr vereinbar sind. Die Textfestsetzung wird ergänzt, da die Baunutzungsverordnung für Gemeinbe-
darfsflächen keinen Nutzungskatalog enthält.  



Gemeinde Hoppegarten • Bebauungsplan "Siedlungserweiterung Hönow" • Änderung für den Teilbereich KITA Entdeckerland  
 

6/12 

Die im Bereich der Erweiterungsfläche vorhanden Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 60 
cm werden als zu erhaltene Bäume gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzt. 

Für den Geltungsbereich der Änderung bleiben darüber hinaus die Festsetzungen des rechtskräftigen 
Bebauungsplans "Siedlungserweiterung Hönow" wirksam. Die Festsetzungen des Ursprungsplans wer-
den im Anhang zu Begründung aufgeführt.  
 
	
4. Auswirkungen auf die Umwelt 
 

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB; die not-
wendigen Voraussetzungen sind gegeben. Die Umweltprüfung einschließlich der Eingriffsregelung ent-
fällt.  
Das Plangebiet liegt weder in einem Schutzgebiet (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet, Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet oder Vogelschutzgebiet (SPA)) noch liegen Schutzgebiete im Plangebiet. Auswir-
kungen auf Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder sonstige Schutzgebiete sind nicht zu erwar-
ten.  
Bauliche Anlagen sind innerhalb der Erweiterungsfläche nicht geplant. 
Artenschutzrechtliche Belange wurden in einem Gutachten der CS Planungs- und Ingenieurgesellschaft 
mbH untersucht. Dieses Gutachten ist Teil der Planungsunterlagen für die Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden. Das Fazit des Gutachtens lautet: 
Die Rennbahngemeinde Hoppegarten plant eine Änderung des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung 
Hönow“ auf dem Flurstück 1505 westlich der Bamberger Straße. Die betroffene Fläche ist zur Erweite-
rung einer Kindertagesstätte um 580 m2 vorgesehen. Sie ist aktuell als eine öffentliche Grünfläche / 
Parkanlage gewidmet. Die Erweiterungsfläche wird derzeit von einer Hecke aus heimischen Bäumen 
und Sträuchern eingenommen. 
Durch bau- und anlagebedingte Verluste an den Gehölzen sind europäische Brutvogelarten betroffen, 
potenziell Fledermäuse (FFH-Anhang IV- Arten) und potenziell streng geschützte Amphibien (Winter- 
quartiere z. B. für die Knoblauchkröte). Damit werden die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG in Verbindung mit Nr. 3 berührt. 
Es wird empfohlen, falls eine Fällung / Rodung von Gehölzen notwendig wird, die Brutvögel im Früh-
jahr vor der geplanten Fällung / Rodung der Gehölze durch einen Ornithologen erfassen sowie den Be-
satz mit Fledermäusen durch einen Fledermauskundler feststellen zu lassen. Auf dieser Grundlage kön-
nen aktuell und zielgerichtet die Betroffenheit der Arten festgestellt und die entsprechend notwendigen 
CEF-Maßnahmen festgelegt werden. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche besteht ausreichend Poten-
zial, um erforderliche Maßnahmen umzusetzen. Die Fällzeiten sind einzuhalten. 
Dies gilt auch für die Amphibien, deren Bestand in den angrenzenden Gewässern erfasst werden sollte. 
Durch die Einhaltung der Rodungszeit außerhalb der Winterruhe und mit der Anlage neuer Winterquar-
tiere im engen räumlichen Zusammenhang können die Tierverluste vermieden und Verluste an potenzi-
ellen Ruhestätten vorab ausgeglichen werden. 
Mit den genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen können die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 
1 BNatSchG vermieden werden. Die Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen werden im Gutachten erläu-
tert und sind auf der folgenden Seite abgebildet. 
Zum Biotopschutz wird folgende Vermeidungsmaßnahme formuliert: 
Sollte ein neuer Zaun gebaut werden sind entsprechende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer 
Befahrung oder Materiallagerung auf geschützten Biotopen außerhalb des B-Planes - bzw. südlich des 
vorhandenen Weges durchzuführen bzw. die bauausführende Firma entsprechend einzuweisen. 
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6. Verfahren 
 

	 Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes	

	 Stellungnahme der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung zu der Planungs-
absicht der Gemeinde Groß Kreutz	

Offenlage der Planung in der 
Zeit vom  

bis einschließlich 	

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf mit Stand 
März / April 2020	

Mit Email vom 	 Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB zum Entwurf mit Stand Februar 2016	

	 Auswertung der Stellungnahmen aus den Beteiligungsverfahren, Abwägung	

	 Abwägungs- und Satzungsbeschluss	

Tab. 1: Verfahrensübersicht 

 
 
7. Flächenbilanz  
Die Flächenermittlung erfolgte digital am CAD-Arbeitsplatz. 

Flächenkategorie 
Fläche * 

(m2) (%) 

Fläche für Gemeinbedarf 2.768 100 

Geltungsbereich 2.768 100 

Tab. 2: Flächenbilanz 
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8. Rechtsgrundlagen 
 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)  

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichen-
verordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]) 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 
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Anhang A Planzeichnung (Auszug) des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung 
  Hönow“  
	

 
 

Anhang B Textfestsetzungen (Auszug) des Bebauungsplans „Siedlungserweiterung 
  Hönow“ 
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